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Betrieb: 
 
 
 

Gefährdungsbeurteilung 
nach § 7 GefStoffV  

Gefährdung durch Hautkontakt 
BGW 

Erstellt: Dipl. Phys. G. Necker Datum:       2007 
 

Arbeitsbereich:  

Art der Tätigkeit: 

Gefahrstoff/Produkt:  

Einwirkungsart:  Hautkontakt                          
 
Ersatzstoffprüfung:   

Ausmaß der Exposition:                 ……..Abschätzung nach TRGS 401 
Dauer der gefährdenden Tätigkeit :…….x Stunden pro Tag 

Schutzstufe nach GefStoffV:  1     2     3     4  

 
Zusätzliche Gefährdung  durch Einatmen:                                 ja               nein      

 
Zusätzliche Gefährdung z.B. Brandgefahr:                                ja               nein    

Bewertung:                  

 
Schutzmaßnahmen:   
                                        

Sachkunde der Beschäftigten:  

Betriebsanweisungen:  
(ab Schutzstufe 2 erforderlich) 

Schriftliche Einweisung (1x /Jahr und vor Aufnahme der Tätigkeit) 
 

Arbeitsmedizinische Vorsorge:  
Angebot     2-4h Feuchtarbeit 
Pflicht        > 4h Feuchtarbeit 
 
 
 



 
 

Betrieb: 
 
     Altenzentrum 

Gefährdungsbeurteilung 
nach § 7 GefStoffV  

Gefährdung durch Hautkontakt 
BGW 

Erstellt: Dipl. Phys. G. Necker Datum:       2007 

 

Arbeitsbereich:         Hauswirtschaft 

Art der Tätigkeit:       Ansetzen der Gebrauchslösung aus dem Konzentrat 

Gefahrstoff/Produkt:  Kombi-Desinfektionsreiniger 

Einwirkungsart: ggf. Hautkontakt                       
 
Ersatzstoffprüfung: Ist durchgeführt     X 

Ausmaß der Exposition:                   Abschätzung nach TRGS 401 – bei Benutzung von  
                                                         Handschuhen besteht keine Exposition 
Dauer der gefährdenden Tätigkeit:  3 Minuten 2x am Tag 

Schutzstufe nach GefStoffV:  1     2     3     4  

 
Zusätzliche Gefährdung  durch Einatmen:                                 ja               nein    X 

 
Zusätzliche Gefährdung z.B. Brandgefahr:                                ja               nein    X 

Bewertung:  Die mögliche Expositionszeit ist gemessen an der Gesamtarbeitszeit sehr kurz, so 
                      dass bei Beachtung der Schutzmaßnahmen keine Gefährdung besteht. 

 
Schutzmaßnahmen:  Tragen von Schutzhandschuhen (ungepuderte Latex), kein Essen, Trinken, 
                                      bei der Arbeit, Schutzkleidung wird getragen. Da das Konzentrat als  
                                      ätzend eingestuft ist, sollte eine Schutzbrille benutzt werden. 
 

Sachkunde der Beschäftigten: Entsprechend Einweisung 

Betriebsanweisung:  vorhanden, siehe Ordner 
(ab Schutzstufe 2 erforderlich) 

Schriftliche Einweisung (1x /Jahr und vor Aufnahme der Tätigkeit) 
                                  ist erfolgt, siehe Dokumentation im Arbeitsschutzordner 

Arbeitsmedizinische Vorsorge:    keine, entsprechend TRGS 401 
Angebot     2-4h Feuchtarbeit 
Pflicht        > 4h Feuchtarbeit 
 
 



 
Version 1.0 

Betrieb: 
 
 
 

Gefährdungsbeurteilung 
nach § 7 GefStoffV  

Gefährdung durch Einatmung 
BiG 

Beratung im 
Gesundheitsschutz 

Erstellt: Dipl. Phys. G. Necker Datum:       2007 
 

Arbeitsbereich:  

Art der Tätigkeit :  

Gefahrstoff/Produkt :  
 

Einwirkungsart: Einatmung                            
 
Ersatzstoffprüfung:                                          

Schutzstufe nach GefStoffV 1 2 3 4 

Beurteilungsparameter: 
 
Schadstoffmenge pro Zeiteinheit:.    x Liter/ Monat 
Lüftungssituation: Raumgröße:        xxx cbm            Luftwechselzahl: 1,5....  
Dauer der Exposition:                       xx min/ Tag 
Ausmaß der Exposition(AGW):        z.B: gering nach Definition TRGS 402 (wenn AGW eingehalten) 
 

Bewertung:   

 
Schutzmaßnahmen:   
                                                                            

Sachkunde der Beschäftigten:  

Betriebsanweisungen:             
(ab Schutzstufe 2 erforderlich) 

Schriftliche Unterweisungen:    

Arbeitsmedizinische Vorsorge:   

 
 
 
 
 



 
Version 1.0 

Betrieb: 
 

Altenzentrum 
Zentralküche 

 

Gefährdungsbeurteilung 
nach § 7 GefStoffV  

Gefährdung durch Einatmung 
BiG 

Beratung im 
Gesundheitsschutz 

Erstellt: Dipl. Phys. G. Necker Datum:       2007 
 

Arbeitsbereich: Zentralküche 

Art der Tätigkeit : Reinigung Heißluftherd 

Gefahrstoff/Produkt : Exocit, Firma Bade                                          
 

Einwirkungsart: Einatmung                            
 
Ersatzstoffprüfung:    Ist durchgeführt     X       

Schutzstufe nach GefStoffV 1 2 3 4 

Beurteilungsparameter: 
 
Schadstoffmenge pro Zeiteinheit:.   1 Liter/ Monat 
Lüftungssituation: Raumgröße:        120 cbm            Luftwechselzahl: 1,5....  
Dauer der Exposition:                       25 min/ Tag 
Ausmaß der Exposition(AGW):        Gering nach Definition TRGS 402 (AGW ist eingehalten) 
 

Bewertung:  Bei Beachtung der Schutzmaßnahmen besteht keine Gefahr der 
                      Überschreitung  des Luftgrenzwertes       

 
Schutzmaßnahmen:  Beim Einsprühen unbedingt die bereitliegende Schutzbrille anlegen 
                                     und die vorgeschriebenen Handschuhe benutzen. 
                                     Beim Einsprühen Lüftungsanlage einschalten bzw. Fenster öffnen 
                                                                            

Sachkunde der Beschäftigten: nach Einweisung 

Betriebsanweisungen:            liegen aus 
(ab Schutzstufe 2 erforderlich) 

Schriftliche Unterweisungen:   1x /Jahr und vor Aufnahme der Tätigkeit 

Arbeitsmedizinische Vorsorge:  keine, entsprechend TRGS 401 

 
 
 


